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NR. 27 MITTWOCH, 3. 7. 2019Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses II – Nordwest

Am Donnerstag, 11.07.2019, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses II - Nordwest statt. Der Veranstaltungsort ist der 
Stadtteiltreff, Pfitznerstr. 19 a, 85057 Ingolstadt 

Tagesordnung:

1. Bürgerhaushalt
 1.1.  Bürgerantrag: Aufstellung von zusätzlichen Parkbänken
 1.2.  Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße, Tiefbauamt 

2019-02-004 B 
 1.3. Gestaltung Unterführung Nordbahnhof
2. Anfragen und Antworten der Verwaltung 
 2.1. Sanierung Richard-Wagner-Straße, Tiefbauamt 18.06.2019
 2.2.  Änderung des §10 Abs. 2 Geschäftsordnung der Bezirksaus-

schüsse 
3. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Johann Lang, Gabelsbergerstr. 28a, 85057 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses V – Südwest 

Am Dienstag, 09.07.2019, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses V – Südwest statt. Der Veranstaltungsort ist das 
Sportheim SV Hundszell, Kiesweg, 85051 Ingolstadt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift vom 6.6.2019
2. Antwortschreiben der Stadt
3. Aktuelles zu den Themen: Grundschule Hundszell und Toilette im 

Fort Peyerl
4. Rückblick 800 Jahr Feier Hundszell
5. Bürgerhaushalt für das Jahr 2019/2020
 5.1.Antrag auf Wegeleitsystem in der Fronhofer Realschule
 5.2.fehlende Zusatzschilder für die Straßennamen 
6. Verschiedenes
Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten.
Bezirksausschussvorsitzende Südwest
Walburga Majehrke, Lechermannstr. 60, 85051 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses XII – Münchener Straße

Am Dienstag, 09.07.2019, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses XII – Münchener Straße statt. Der Veranstal-
tungsort ist die Gaststätte Weißbiereck, Münchener Str. 246, 85051 In-
golstadt.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, sowie 
der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung am  
18.06.2019

3. Künftige Nutzung der Wohnhäuser an der Gustav-Adolf-Straße
 Vorstellung durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 

GWG
4. Halteverbot in der Dorfstraße in Unsernherrn
 (Amt für Verkehrsmanagement)
5. Bürgerhaushalt
 5.1 Gestaltung im Schwarzen Weg
 5.2 Calliope für Schule Münchener Straße
6. Verschiedenes
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Martin Dick, Gruberweg 9, 85051 Ingolstadt.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 26.06.2019 (Az.:01126-19-120)

Vorhaben/Betreff: Neubau von 2 Einfamilienwohnhäusern  
mit je 1 Garage und 1 Kfz-Stellplatz

Grundstück: Ingolstadt, Seehofer Straße 11, Weicheringer Straße 127
Gemarkung: Zuchering
Flur-Nr.: 2036/1
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Be-
scheid vom 26.06.2019). Geplant ist der Neubau von 2 Einfamilienwohn-
häusern mit je 1 Garage und 1 Kfz-Stellplatz.

Teilbaugenehmigung der Stadt Ingolstadt  
vom 27.06.2019 (Az.:01065-19-113)

Vorhaben/Betreff: Neubau eines Gewerbe- und Bürogebäudes 
mit Tiefgarage, oberirdischen Stellplätzen und Freiflächenplan

Grundstück: Ingolstadt, Despag-Straße
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.: 3866
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Teilbaugenehmigung 
(Bescheid vom 27.06.2019). Geplant sind die Aushubarbeiten und die 
Bodensanierungen für den Neubau eines Gewerbe- und Bürogebäudes 
mit Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen.
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benach-
barten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, 
dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der 
Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 101/102 (Tel.: 305-
2222) zu den üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden können. 
Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München 
erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschriften lau-
ten:

Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München  

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
b)  Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-

chen auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter Signatur an das elektronische Gerichts- und Ver-
waltungspostfach – www.egvp.de – erhoben werden. Dabei sind 
die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entneh-
menden Bedingungen zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/
verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die Klage schriftlich 
oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen dieser und allen Schriftsät-
zen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zugelas-
sen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen 
werden (www.vgh.bayern.de)

–  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 
Offenes Verfahren nach VOB/A

Kurzbekanntmachung

a) Auftraggeber: Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH
  Spretistraße 11, 85057 Ingolstadt
  Tel. 0841/3052028, Fax 0841/3052029
e) Ausführungsort: 85057 Ingolstadt
f) Leistungsumfang VE 15 –
   Verbindungsachse Piusviertel/Parkeingang 

Ost,
  – ca. 9.200 m3 Roh- und Oberbodenarbeiten,
  –  ca. 76 St. Stahlbetonfertigteile W 1 bis W 

18 und 22 St. M 1 bis M 13 liefern und ein-
bauen,

  –  ca. 110 St. Betonblockstufen liefern und 
einbauen,

  – ca. 48 St. Köcherfundamente herstellen,
  –  ca. 280 m Einfassungen aus Stahlband/  

Betoneinfassstein / Hochbord herstellen,
  –  ca. 220 m2 Pflasterbeläge aus Betonwerk-

steinen,
  –  ca. 1.300 m2 zweischichtige Asphaltbe-

läge einb.,
  –  ca. 1.500 m2 wassergeb. Wegedecken her-

stellen,
  –  ca. 23 St. Großbäume und 

10.535 St. Kleinsträucher liefern und 
pflanzen,

  –  ca. 8.500 m2 Pflanz-, Rasen- und Wiesen-
flächen,

  –  erweiterte Fertigstellungspflege bis Okto-
ber 2020.

i) Dauer des Auftrages: Beginn: 04.10.2019
  Ende: 27.03.2020
l,m) Anforderung/Kosten:  Die Verdingungsunterlagen können online 

zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de angefordert werden.

  Anforderungsfrist: bis 05.08.2019
q)  Einreichungstermin: 09.08.2019, 11.00 Uhr
v) Bindefrist: 11.10.2019
w) Vergabeprüfstelle: Regierung von Oberbayern, VOB Stelle
  Maximilianstraße 39
  80538 München

Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VOB/A in Öffentlicher Ausschreibung zu vergeben:
Bautechnik – Rahmenvertrag; LB 660 Metall- und Stahlbauarbeiten,  
Nr. 65-092-2019
Einreichungstermin: 31.07.2019 um 12.00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 
Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VOB/A in Öffentlicher Ausschreibung zu vergeben:
Bautechnik – Rahmenvertrag; LB 663 Maler- und Lackierarbeiten,  
Nr. 65-094-2019
Einreichungstermin: 01.08.2019 um 11.30 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 
Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VOB/A in Öffentlicher Ausschreibung zu vergeben:
Bautechnik – Rahmenvertrag; LB 665 Bodenbelagsarbeiten,  
Nr. 65-095-2019
Einreichungstermin: 01.08.2019 um 12.00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 
Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach 
VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben: 
GS Münchener Str. Erweiterung, Stahlbauarbeiten 2, Nr. 65-82-2019 
Einreichungstermin: 22.07.2019 um 11.15 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt 
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 
Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Ingolstadt, Jobcenter, beabsichtigt folgende Leistung nach 
UVgO in Öffentlicher Ausschreibung zu vergeben:
Arbeitsmarktdienstleistung gem. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 SGB III : Vermittlung mit intensiver Betreuung und Anwe-
senheitspflicht, AVIBA, Nr. JC-003-2019
Einreichungstermin: 23.07.2019 um 23.59 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Jobcenter Ingolstadt, Adolf-
Kolping-Str.10, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-45120, Fax (0841) 305-
45129, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung 
über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO

Vollzug der Baugesetze;  
Aufstellung von einem Bürocontainer für RI-PT

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherrn Gunvor Raffinerie GmbH, 
Essostraße 1, 85092 Kösching, auf dem Grundstück Fl.Nr. 4925 der Ge-
markung Kösching, am 28.06.2019 folgende Baugenehmigung (43 BVNr. 
746-2019-B) erteilt:

Aufstellung von einem Bürocontainer für RI-PT
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen* Form.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Ein-
reichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulas-
sung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a Abs. 1 
BauGB in der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff).
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

–  * Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de).

–  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Hinweise:

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte Nach-
barn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der Mög-
lichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, an Stelle 
einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nachbarn/ Be-
teiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung be-
kanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfügenden 
Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis Eichstätt gilt 
die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt.
Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landrat-
samtes Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 Lenting, 
Bahnhofstraße 16, Zimmer 3.033 und beim Markt Kösching,Marktplatz 
1, 85092 Kösching, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingese-
hen werden.
Landratsamt Eichstätt, 28.06.2019


